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CAPITAL-SERIE Der alltägliche Steuer-Krach(t)

Robert Kracht, bekannt durch seine zahlreichen Veröffentlichungen in Tageszeitungen,

Wirtschaftspresse und Fachzeitschriften. Für capital.de gewährt er exklusiv täglich Einblicke in

die Steuerwelt.

weitere Folgen:

Damit er die nicht auch noch mit seiner Ex teilen musste, zahlte er ihr eine Abfindung von gut

40.000 Euro. Damit war das Kapitel erledigt, nicht jedoch sein Disput mit dem Finanzamt. Das

erkannte die Ausgleichszahlung nämlich nicht als Werbungskosten an, obwohl er sich dadurch

später höhere steuerpflichtige Renteneinkünfte gesichert hatte. Zu Recht, urteilte jetzt das

Hessische Finanzgericht. Der Geschiedene muss seine Betriebsrenten später voll versteuern

und hat zuvor keine entsprechende Abzugsmöglichkeit. Leider geht es nicht anders, bedauern

die Richter jetzt. Denn eigentlich belasten ihn die Ausgleichszahlungen an die Ex-Partnerin in

gleicher Weise, als müsste er seine Betriebsrenten im Alter mit der Frau teilen (Az. 13 K

1754/07).

Und es gibt auch Argumente geliefert. Voraussetzung für die Berücksichtigung vorab

entstandener Werbungskosten ist ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen der Abfindung

und der Einkunftsart Rente. Die liegt aber leider nicht vor, dann der Versorgungsausgleich teilt

nur die während der Ehe erworbenen Vermögenswerte einschließlich der

Versorgungsanwartschaften zwischen den Partnern auf. Also gehören sie wirtschaftlich

gesehen beiden Ehegatten, bewirken keine Vermögensminderung und sind daher steuerlich

irrelevanter Unterhalt. Also zahlt der Ex-Ehemann die Ausgleichszahlung ohne Hilfe vom Fiskus

und versteuert als Dank später Betriebsrente und Zahlungen aus der Pensionskasse.

Trotz dieser Härte können die Aufwendungen noch nicht einmal wie normale Scheidungskosten

als außergewöhnliche Belastung abgesetzt werden. Denn der Ehegatte zahlt dem Ex-Partner

nur einen Ausgleich dafür, dass er mehr vom gemeinsamen Vermögen behält, als ihm

eigentlich zusteht.

Wäre unser Geschiedener hingegen Beamter gewesen, hätte er Werbungskosten absetzen

dürfen. Werden nämlich Ausgleichszahlungen an den anderen Ehegatten geleistet, um
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Eine Scheidung ist meist ein kostspieliges Vergnügen. Das

musste jetzt auch ein leitender Angestellter erkennen und

der Fiskus griff ihm noch nicht einmal hilfreich unter die

Arme. Was war passiert? Seine geschiedene Frau erhielt

die Hälfte des Anspruchs auf die gesetzliche Rente, das war

noch normal. Doch der Arbeitnehmer sollte im Ruhestand

vom Chef noch eine Betriebsrente und zusätzlich

Ansprüche aus einer Pensionskasse erhalten.
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Kürzungen der späteren Versorgungsbezüge zu vermeiden, sind die im Jahr der Überweisung

an die Ex vom Lohn abziehbar.

von Robert Kracht

capital.de, 28.07.2008
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